
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 139 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Ist ein auf Zeit versichertes Schi, beim Ablauf der vereinbarten Versicherungszeit unterwegs, so gilt das

Versicherungsverhältnis bis zur Ankunft des Schi,es am nächsten Bestimmungsort als verlängert und, falls an diesem

gelöscht wird, bis zu dem nach § 138 für die Beendigung der Versicherung maßgebenden Zeitpunkt. Der

Versicherungsnehmer kann die Verlängerung, solange das Schi, noch nicht unterwegs ist, durch eine gegenüber dem

Versicherer abzugebende Erklärung ausschließen.
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